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 Veröffentlicht am 18.03.1958

Norm

GAngG §26 Z3

Rechtssatz

Im Rahmen des bestehenden Dienstvertrages ist der Dienstgeber berechtigt, dem Dienstnehmer einen angemessenen

Posten anzuweisen, der bei einer gehobenen Stellung des Dienstnehmers mit erheblicher Verantwortung verbunden

ist. Ein Dienstnehmer ist nicht berechtigt, die Übernahme eines anderen Wirkungskreises im Rahmen seines

Dienstverhältnisses von der Abstellung behaupteter Mißstände abhängig zu machen.
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